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Beschluss
In der Sache

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V., vertreten durch d. Vorsitzenden Randolph Fries, 
Herrenstraße 14, 30159 Hannover

- Kläger und Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigte:

gegen

Fuxx – Die Sparenergie GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer, Poststraße 14-16, 20354 
Hamburg

- Beklagte und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte:

 

beschließt das Hanseatische Oberlandesgericht - 5. Zivilsenat - durch  
 

am 01.04.2026:

1. Die Beklagte wird des Rechtsmittels der Berufung für verlustig erklärt. 

2. Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

3. Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 15.000,00 € festgesetzt.

4. Der Termin zur mündlichen Verhandlung am 22.04.2026 wird aufgehoben.

Gründe:
Die Entscheidung beruht auf § 516 Abs. 3 ZPO. Die Berufung ist zurückgenommen worden.

 

  

Beglaubigte Abschrift
 



Für die Richtigkeit der Abschrift
Hamburg, 01.04.2026

 

5 U 32/25 - Seite 2  -




